
Unbestimmte Rechtsbegriffe

den Organen einen Beurteilungsspielraum verschaffen”, den sie durch
Auslegung konkretisieren können. Deren Bestimmbarkeit muss sich
freilich aus dem allgemeinen Zweck des Gesetzes oder aus einzelnen Be-
stimmungen ergeben®, Die Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe
betrifft stets Rechtsfragen. Die Verwaltungsgerichte sind deshalb
grundsätzlich befugt, deren Auslegung durch die Verwaltung im Streit-
fall zu überprüfen. So besteht “auch kein Anlass, mit Rücksicht auf be-
sondere Kenntnisse oder Fähigkeiten der Verwaltung in der verwal-
tungsgerichtlichen Überprüfung der Gesetzesauslegung durch die Re-
gierung Zurückhaltung zu üben. Der Staatsgerichtshof kann ebensogut
wie die Regierung beurteilen, ob die besonderen Lebensumstände ...
entschuldbare Gründe ... beinhalten”. Es finden sich allerdings auch
gegenteilige Äusserungen der Gerichte, wonach bei der Kontrolle der
Konkretisierung von unbestimmten Rechtsbegriffen ... der Verwaltung

...eingewisserEntscheidungsfreiraum zuzugestehen”” sei.
Eine einheitliche Praxis der liechtensteinischen Gerichtshöfe wäre

sehr wünschenswert. Es ist grundsätzlich Aufgabe der Verwaltungs-
gerichte, die unbestimmten Rechtsbegriffe vollständig zu überprüfen?!.
Eine allgemeine richterliche Zurückhaltung würde auf eine Rechtsver-
weigerung hinauslaufen. Eine richterliche Zurückhaltung ist nur dann
geboten, wenn qualifizierte Gründe vorliegen, welche für die
Aufrechterhaltung der verwaltungsbehördlichen Auslegung sprechen,
namentlich Gründe der Rechtsgleichheit und der grösseren Sachnähe
der Verwaltung zu ihren Aufgaben.

Die unbestimmten Rechtsbegriffe spielen insbesondere im Strafrecht
eine bedeutsame Rolle. Das Legalitätsprinzip lässt sich im Strafrecht ge-
rade deshalb nicht vollumfänglich durchsetzen, weil der Strafrichter im
heutigen Schuldstrafrecht einen grossen Beurteilungsspielraum bei der
Beurteilung der individuellen Schuld und Strafzumessung haben muss”,
Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe mit den ihnen immanen-
ten Beurteilungsspielräumen ist deshalb unumgänglich. Selbstver-
ständlich bleibt vorausgesetzt, dass die Normen die Bestrafung einer Tat
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